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Ihr Schreiben vom 26.9.2011 

Sehr geehrter Herr Kühni 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit dem Betreff "Das ENSI hat fundamentalste Prinzipien 
der nuklearen Sicherheit missachtet - ENSI-Rat und KNS sind aufgefordert, vom ENSI die 
Korrektur der Fehler zu verlangen". Die KNS hat dieses in ihrer Sitzung vom 28.9.2011 
besprochen und antwortet wie folgt: 

Die KNS und ihre Aufgaben sind in Art. 71 des Kernenergiegesetzes (SR 723.1) festgelegt. 
Gemäss diesem Artikel nimmt die Kommission Beratungsaufgaben zuhanden des ENSI, des 
Departements und des Bundesrats wahr. 

Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Eidgenössische Nuklearsicherheits
inspektorat (ENSIG, SR 732.2) ist der ENSI-Rat das interne Aufsichtsorgan des ENSI. Er 
überwacht die Geschäftsführung und die Aufsichtstätigkeit des ENSI (Art. 6 Abs. 6 Bst. h 
ENSIG). 

Die KNS ist also eine ausschliesslich beratende Kommission. Sie hat keine Aufsichtsauf
gaben und Weisungsbefugnisse gegenüber dem ENSI. Sie kann daher Ihrer Aufforderung 
nicht nachkommen, vom ENSI die Korrektur von allfälligen Fehlern zu verlangen. Die primäre 
Aufsicht über das ENSI obliegt dem ENSI-Rat, an welchen Sie Ihr Schreiben ebenfalls ge
richtet haben. 

Die KNS befasst sich zurzeit eingehend mit Lehren aus der Reaktorkatastrophe in Fukus
hima und wird sich zu Folgemassnahmen in der Schweiz in einem Bericht zuhanden des 
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Departements UVEK äussern. Sie wird dabei auch Ihre Überlegungen einbeziehen. Die 
Berichte der KNS werden in der Regel im Internet aufgeschaltet. 

Wir hoffen, mit unseren Ausführungen zur Klärung der Situation beizutragen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Eidgenössische Kommission 
für nukleare Sicherheit

ll-- ~~ 
Dr. B. Covelli 
Präsident 

Kopie an: 

ENSI-Rat; Präsidentin a. i. Dr. Anne Eckhardt 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 
Bundesrätin Doris Leuthard 

Bundesamt für Energie; Direktor Dr. Walter Steinmann 

2/2 


